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Anwendung des vereinfachten Rechenverfahrens nach D IN V ENV 1992-1-
2:1997-05 für Stahlbetonstützen 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schroeter, 

sehr geehrter Herr Dr. Henke, 

 

die Anwendung des vereinfachten Rechenverfahrens nach DIN V ENV 1992-1-2 

("Zonenverfahren") gemäß Anlage 3.1/9 der Liste der Technischen Baubestim-

mungen ist zurzeit in Deutschland auch für die Stützenheißbemessung noch zu-

lässig.  

 

In der Vergangenheit gab es jedoch immer wieder Hinweise darauf, dass unter 

Nichtbeachtung bestimmter Randbedingungen bei der Heißbemessung von Stahl-

betonstützen nach dem vereinfachten Rechenverfahren deutlich auf der unsiche-

ren Seite liegende Ergebnisse, im Vergleich zu Ergebnissen aus dem allgemeinen 

Verfahren, erzielt wurden. 
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Im aktuellen Entwurf des Nationalen Anhangs (NA) zu DIN EN 1992-1-2:2006-10 

darf die Anwendung des Zonenverfahrens bei Stahlbetonstützen nur mit zusätzli-

chen Annahmen angewendet werden. Da der NA den aktuellen Stand der Kennt-

nis wiedergibt, kann dies unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen bis zur 

Einführung der Eurocodes nicht unbeachtet bleiben. 

 

Im Rahmen eines von der Bauministerkonferenz finanzierten Forschungsvorha-

bens wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie mit zusätzlichen Annahmen zum Zo-

nenverfahren eine auf der sicheren Seite liegende Bemessung möglich ist [1].  

 

Eine weitere Möglichkeit zur sinnvollen Anwendung des Zonenverfahrens zeigen 

Cyllok und Achenbach in [2] auf. 

 

Die Fachkommission Bautechnik der Bauministerkonferenz hält es für erforderlich, 

dass sowohl bei der Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen für Stahlbeton-

stützen unter Brandbeanspruchung nach dem Zonenverfahren als auch bei der 

Prüfung die Ausführungen der vorher genannten Literatur [1, 2] berücksichtigt wer-

den.  

 

Wir bitten Sie, Ihre Mitglieder in geeigneter Weise über das Schreiben mit der Bitte 

um Beachtung zu informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr.-Ing. Schubert 
Ministerialrat 
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